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1. Haushaltssatzung Gemeinde Röckingen für das Haushaltsjahr 2024 

Das Landratsamt Ansbach hat die vom Gemeinderat Röckingen am 21.03.2024 beschlossene 
Haushaltssatzung 2024 rechtsaufsichtlich geprüft (Schreiben vom 18.04.2024, AZ.: 941.03-
0038/001 SG 22). Die Haushaltssatzung wird nachstehend zur Erlangung der Rechtswirksamkeit 
amtlich bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung samt 
ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung, öffentlich im 
Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Hesselberg in 91725 Ehingen, Zimmer 1.3 und in der Ge-
meindekanzlei Röckingen während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme 
ausliegt (Art. 65 Abs. 3 GO). 

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Röckingen folgende Haus-
haltssatzung: 

§  1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.612.700,00 €  und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.438.100,00 € ab. 

§  2 

Für das Haushaltsjahr 2024 sind über die fortgeltenden Kreditermächtigungen hinaus keine 
neuen Kreditermächtigungen erforderlich. 

§  3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§  4 

Die Steuersätze für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 550 % 
Grundsteuer B (für die Grundstücke) 450 % 
Gewerbesteuer  350 % 

§  5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 260.000,00 € festgesetzt (130.000,00 € Sparkasse und 130.000,00 € VR 
Bank). 

§  6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§  7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

Röckingen, den 23.04.2024 

GEMEINDE RÖCKINGEN 

gez. Schachner, 1. Bürgermeister 
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2. Einladung zur Bergmesse am 07. Juli 2024 

Die Gemeinde Röckingen feiert ihre Hesselbergmesse, welche nach alter Tradition jeweils am ers-
ten Sonntag im Juli stattfindet. Dieses Volksfest in luftiger Höhe hat seinen besonderen Reiz.  

F e s t p r o g r a m m :   

09:30 Uhr  Begrüßung, kurze Ansprache und Grußworte 

10:00 Uhr  Festgottesdienst (Liedblätter werden bereitgestellt) 
 Ausgestaltung durch den Posaunenchor Röckingen.  
 Anschließend Mittagessen u.a. mit original fränkischen Bratwürsten. 
 In einem separaten Zelt werden Kaffee und Kuchen angeboten.  

12:00 Uhr  Unterhaltungsmusik mit der Blaskapelle aus Illenschwang. 
Hinter den Marktständen auf der Osterwiese wird wieder ein Speedsoccerfeld auf-
gebaut sein. Alle Kinder, die dort mitmachen möchten, sollten Turnschuhe mitbrin-
gen. Eine Hüpfburg wird ebenfalls für unsere Kids zur Verfügung stehen. 

Zu bewundern sind auch wieder “Bulldogs“ aus vergangenen Tagen. Die Oldtimerfreunde Irsingen 
Hesselberg e. V. zeigen hier schöne Stücke aus ihrer umfangreichen Sammlung. 

Herzlichst laden ein die Gemeinde Röckingen, die Kirchengemeinde Röckingen, der TSV Röckingen, 
sowie der Reservistenverein Röckingen. 

Wer zudem noch Interesse hat sich an der Bergmesse zu beteiligen, soll sich im Rathaus melden. 

3. Härtebereiche Trinkwasser Gemeinde Röckingen 

Durch die Rastberg-Gruppe wurde für Röckingen folgender Härtegrad und Härtebereich mitgeteilt: 
 Härtegrad  Härtebereich 
 8,83 °dH mittel 

Für den Ortsteil Opfenried wurden durch den Wasserbeschaffungsverband Opfenried folgende 
Werte bekanntgegeben: 
 14,7 °dH hart 

Die jeweilige Wasserhärte beeinflusst die Dosierung von Wasch- und Reinigungsmittel. Angaben 
dazu finden Sie auf der Waschmittelverpackung. Das an die Abnehmer abgegebene Trinkwasser 
entspricht in allen Belangen der Trinkwasserverordnung.  

4. Spaziergang Lebensräume Röckingen 

Wie im vergangenen Jahr wird am 05.06.2024 ein Flurspaziergang im Außenbereich, organisiert 
von AELF (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten), stattfinden. Die Einladung ist im An-
hang abgedruckt. 

5. Wahlbekanntmachung zur Europawahl am 09.06.2024 

In der Anlage dieses Mitteilungsblattes erhalten Sie die Bekanntmachung zu der anstehenden Eu-
ropawahl.  

6. Beantragung der Briefwahlunterlagen zur Europawahl 

Auf Grund der gestiegenen Zahl der Briefwählenden und der Regelung zur Terminvereinbarung 
beim Einwohnermeldeamt bitten wir Sie, Ihren Antrag auf Wahlschein mit Briefwahlunterlagen 
in den Briefkasten der VG Hesselberg in Ehingen zu werfen.  

Sie haben auch folgende Möglichkeiten, die Briefwahlunterlagen online zu beantragen: 

• unter www.buergerservice-portal.de/bayern/vghesselberg Briefwahlantrag 

• über den QR-Code auf der rechten Seite im unteren Drittel des Wahlbenachrichtigungs- 
briefes 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Beantragung der Briefwahlunterlagen nur, wenn Sie 
die Unterlagen aus einem wichtigen Grund zwingend sofort benötigen.  

Nachdem Sie zu Hause gewählt haben, werfen Sie den Wahlbriefumschlag bitte in die dafür be-
reitgestellten Wahlurnen am Haupteingang bzw. den Briefkasten der VG Hesselberg in Ehingen 
oder in einen gelben Postkasten der Deutschen Post. Bitte beachten Sie hier die Transportzeit. Es 
werden nur die Stimmzettel mit ausgezählt, die am Sonntag, 09.06.2024, bis spätestens 
18:00 Uhr eingegangen sind.  

http://www.buergerservice-portal.de/bayern/vghesselberg
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7. Offene Feuerstellen im Freien 

Im Hinblick auf offene Feuer auf Privatgrundstücken weisen wir darauf hin, dass hierfür verschie-
dene gesetzliche Vorgaben gelten, unter anderem ist Folgendes zu beachten: 
Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen (§ 3 Abs.1 Verordnung über die Verhü-
tung von Bränden – VVB –).  
Offene Feuerstellen sind erlaubnisfrei, wenn u.a. folgende Entfernungen eingehalten werden:  

• mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 BayWaldG)  

• mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1, Satz 2 VVB)  

• mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 
VVB)  

• mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VVB).  

Wer beabsichtigt, in einem Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 m davon eine offene 
Feuerstätte zu errichten oder zu betreiben, bedarf der Erlaubnis durch die Untere Forstbehörde 
(Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach) im Einvernehmen mit dem Landratsamt 
Ansbach (Art. 17 Abs. 1, Art. 39 und 42 BayWaldG). 

 
gez. Schachner, 1. Bürgermeister 

 
 

Nichtamtlicher Teil 
 

1. Ferienprogramm 2024 

Auch dieses Jahr wollen wir wieder ein Ferienprogramm für Kinder organisieren.  
Wer Interesse hat, daran mitzuwirken meldet sich bis zum 01. Juni per Mail bei: 
ferienprogramm@zammkumma.de 
Wir klären dann die genauen Details ab. 

2. Hl. Messen Kath. Pfarrei Heilig Geist Wassertrüdingen in Röckingen 

Am 08.06.2024 findet eine Hl. Messe der Heilig Geist Pfarrei Wassertrüdingen in Röckingen – 
St. Laurentius statt. Die Hl. Messe beginnt Samstagabend um 18:00 Uhr. 

3. Serenadenabend im Kirchhof in Röckingen 

Herzliche Einladung zum Serenaden-Abend im Kirchhof in Röckingen am Freitag, den 14.06.2024 
um 19:00 Uhr. Mit dabei sind der Kirchenchor, der Jugendchor, die Flötengruppe, der Posaunen-
chor und der Gesangverein Lentersheim. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Wir freuen 
uns auf zahlreiche Besucher. Im Anschluss wird das Eröffnungsspiel der Deutschen Mannschaft 
zur EM 2024 gezeigt. 

4. Konzert carmen & friends – ballads and more 

Herzliche Einladung zum Konzert mit carmen & friends am Samstag, 15.06.2024 um 19:00 Uhr 

beim Teufels Hans in Röckingen. Eintritt frei – Hutkonzert. NEU – ein Set unplugged – NEU 

5. Infos TSV Röckingen 

Spielplan der 1. und 2. Mannschaft – Fußball 

Redaktionsschluss für das nächste Mitteilungsblatt ist Mittwoch, 19.06.2024 

Beiträge für das Mitteilungsblatt bitte an poststelle@vg-hesselberg.de 

Datum Uhrzeit Gegner Spielort 

26.05.2024 13:00 SG Wilburgst./Mönchsroth 2 Ehingen (2. Mannschaft) 

 15:00 SG Wilburgst./Mönchsroth Ehingen (1. Mannschaft) 

02.06.2024 13:00 TSV Schopfloch 2 Schopfloch (1. Mannschaft) 

 15:00 SG Breitenau/Mosbach Breitenau (2. Mannschaft) 

08.06.2024 14:00 SG Königshofen/Wieseth II Röckingen (2. Mannschaft) 

 16:00 TV Markt Weiltingen II Röckingen (1. Mannschaft) 

mailto:poststelle@vg-hesselberg.de


 

 

Amt für Ernährung,
 Landwirtschaft und Forsten

Ansbach

 
 

 
   

 

EINLADUNG 
 

 
LebenSräume Röckingen  
Flurspaziergang am Mittwoch, 05.06.2024  
 
Treffpunkt am Badeweiher Röckingen ab 18:30 Uhr 
Start um 19:00 Uhr 
 
 
Dass sich Landwirtschaft und Naturschutz gegenseitig ergänzen können, zeigt 
das Modellprojekt LebenSräume Röckingen eindrücklich.  
 
Erstmals konnte im Jahr 2022 zu einem Abendspaziergang im Modellprojekt ein-
geladen werden, um zu zeigen, wie sich die verschiedenen Maßnahmen für eine 
biologische Vielfalt in großer Dichte und mit hohem Vernetzungsgrad entwickelt 
haben.  
 
Landwirtschaftliche Betriebe mit ihrer unterschiedlichen Betriebsstruktur sind zent-
rale Partner, wenn es darum geht, Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt in 
der bayerischen Kulturlandschaft umzusetzen. Im Jahr 2024 wird Themenscher-
punkt des abendlichen Flurspaziergangs unter anderem ein Praxis-Versuch des 
AELF Ansbach mit einem örtlichen Landwirt zum Thema „Leguminosen im Ge-
menge“ zur Tierfütterung sein. Dabei werden die verschiedene Anbaumischungen 
vorgestellt und ihre Eignung bei zunehmender Frühsommertrockenheit diskutiert. 
Weitere Besichtigungspunkte werden verschieden Streuobstbestände, artenrei-
ches Grünland der Ökoregelung 5 in Kombination mit AUM-Maßnahmen sowie 
Hochwasserschutz durch Regenrückhaltung sein. 
 
Sie sind eingeladen, sich unter fachkundiger Führung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Landratsamtes Ansbach und des Amtes für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (AELF) Ansbach ein Zusammenspiel von vielen verschie-
denen Beteiligten während eines abwechslungsreichen Spaziergangs zeigen zu 
lassen. Dabei wird auch der fachliche Austausch der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer untereinander nicht zu kurz kommen. 
 
Der Rundgang dauert ca. zwei Stunden. Feste Schuhe und angepasste Kleidung 
werden empfohlen.  
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 
Stefanie Schwarz 
Untere Naturschutzbehörde 
Landratsamt Ansbach 

Brigitte Geiß 
Wildlebensraumberatung 
AELF Ansbach 
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